
Stadt Weißenfels   
 

 

Sitzung des Stadtrates  
 

Antrag von: Fraktion „Die Linke“ vom 07.03.2022 

☒ den Fraktionen  

☐ dem Stadtratsmitglied   

Titel des Antrages: „Renaturierung alter Saaleschleifen“ (Text siehe Anlage 0) 

Vorlagen-Nr.: 007(VII)2022 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Verwaltung empfiehlt: 
1. der Fraktion „Die Linke“, den Antrag vom 07.03.2022 zurückzuziehen. 
2. dem Stadtrat der Stadt Weißenfels, den Antrag „Die Linke“ vom 07.03.2022 abzu-

lehnen. 
 

Begründung: 

 
Die Saale als Gewässer 1. Ordnung ist im Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt (§ 6 
Wassergesetz LSA). 
Nach dem Hochwasser der Saale in 2013 plant und finanziert das Land Sachsen-Anhalt 
mit dem Programm „Mehr Raum für unsere Flüsse“ gegenwärtig 33 potentielle Hochwas-
serschutzmaßnahmen, zu denen u. a. die Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet 
zwischen Uichteritz und Wengelsdorf gehören.  
Bei der fachlichen Planung und der technischen Umsetzung dieser Maßnahmen handelt 
es sich lt. Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Herr Prof. Dr. 
Willingmann, um zeit-, kosten- und personalintensive Vorhaben, deren Umsetzung eine 
Generationenaufgabe darstellt (siehe Schreiben: Ministerium Wissenschaft, Energie, Kli-
maschutz und Umwelt v. 30.12.2021, Information „Hochwasserschutzmaßnahmen Mark-
werben“ SEA 24.01.2022, TOP 13); sowie (siehe: Präsentation „Hochwasserschutz und 
Regenwassermanagement“, FA 08.12.2021; TOP 4). 
Darin erkennen Sie, dass die Finanzierung unserer Projekte durch Bund und Land derzeit 
nicht gesichert ist. 
Ungeachtet dieser finanziellen Situation arbeiten die Mitarbeiter des Fachbereiches III mit 
den zuständigen Bearbeitern des Landesamtes für „Hochwasserschutz“ bzw. Landesver-
waltungsamt Ref. „Wasser“ zusammen, um die Planung und Realisierung der Projekte des 
Landes Sachsen-Anhalt an Gewässern der 1. Ordnung mit Projekten und Maßnahmen zur 
Beseitigung oder Minderung von sowie Vorbeugung gegen klimabedingte Vernässung 
oder Erosionen mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) u. 
a. an den Gewässern 2. Ordnung, welche die Stadt und der Unterhaltungsverband „Mitt-
lere Saale – Weiße Elster“ bewirtschaften, zu entwickeln und zu koordinieren.  
 
 
 
 



Stadt Weißenfels   
 

Die Stadt Weißenfels und ihre Gremien sind demzufolge auch weiterhin Beteiligte zukünfti-
ger Planverfahren für Projekte und Ziele, welche im Antrag der Fraktion „Die Linke“ vom 
07.03.2022 formuliert wurden.   
 
Aufgrund dessen ist aus der Sicht der Verwaltung eine separate Entscheidung des Stadt-
rates zum o. g. Antrag der Fraktion „Die Linke“ entbehrlich.    
 

 
 
Weißenfels, 06.04.2022  

 
 
 
 
Bischoff 
Fachbereichsleiter III 
 

 
 
Verteiler: 
Orig. Sitzungsdienst 
Kopie Abt.-Ltrn. Tiefbau, Frau Bandrock, z. Kenntnis 
1 x WV 










